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Anlage zu TOP 250 des Sitzungsprotokolls des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft 

und Grundsatzfragen vom 17.10.2019 

  

II..  ÄÄnnddeerruunngg  ddeerr  GGeebbüühhrreennoorrddnnuunngg  zzuurr  FFrriieeddhhooffssoorrddnnuunngg  

ddeerr  SSttaaddtt  MMeellssuunnggeenn  
 

Aufgrund des § 5 der Hessischen Gemeindeordnung i. d. F. der Bekanntmachung vom 

07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 

21.06.2018 (GVBl. I S. 291), der §§ 1 bis 6 a, 9 und 10 des Hessischen Gesetzes über 

Kommunale Abgaben (Hess. KAG) vom 24.03.2013 (GVBl. I S. 134), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl I S. 618), des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes 

(FBG) vom 05.07.2007 (GVBl I S. 338), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.08.2019 

(GVBl. S. 381), in Verbindung mit § 39 der Friedhofsordnung der Stadt Melsungen vom 

08.07.2009 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Melsungen am xx.xx.2019 

folgende I. Änderung der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Melsungen 

(Friedhofsgebührensatzung) beschlossen: 

 

§§  11  
 

§ 6 erhält folgende Fassung: 

 

Erwerb des Nutzungsrechts an einer Reihengrabstätte, einer anonymen Rei-

hengrabstätte, einer Urnenreihengrabstätte, einer Grabstätte in einem Feld für 

anonyme Urnenbeisetzungen und einer Baumgrabstätte 

 

(1) Für die Überlassung einer Reihengrabstätte werden folgende Gebühren erhoben: 
 

a) Reihengrab zur Beisetzung eines Verstorbenen im Alter bis zu 2 Jahren 100 € für 

die Dauer von 20 Jahren. 
 

b) Reihengrab zur Beisetzung eines Verstorbenen im Alter von 2 bis 12 Jahren  

    200 € für die Dauer von 20 Jahren. 
 

c) Reihengrab zur Beisetzung eines Verstorbenen über 12 Jahre 450 € für die Dauer 

von 30 Jahren. 

 

(2) Für die Überlassung einer anonymen Reihengrabstätte werden folgende Gebühren 

erhoben: 
 

a) Reihengrab zur Beisetzung eines Verstorbenen im Alter bis zu 2 Jahren 200 € für 

die Dauer von 20 Jahren. 

 

b) Reihengrab zur Beisetzung eines Verstorbenen im Alter von 2 bis 12 Jahren  

    400 € für die Dauer von 20 Jahren. 
 

c) Reihengrab zur Beisetzung eines Verstorbenen über 12 Jahre 900 € für die Dauer 

von 30 Jahren. 

 

(3) Für die Überlassung einer Urnenreihengrabstätte werden für die Dauer von 30 Jah-

ren 100 € erhoben. 

 

(4) Für die Überlassung einer Grabstätte im Feld für anonyme Urnenbeisetzungen 

werden für die Dauer von 30 Jahren 250 € erhoben. 
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(5) Für die Überlassung einer Baumgrabstätte werden für die Dauer von 30 Jahren 

400 € erhoben. 

§§  22  
 

 

§ 7 erhält folgende Fassung: 

 

Erwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten, Urnenwahlgrabstätten, 

pfleglosen Rasenwahlgrabstätten, pfleglosen Urnenrasenwahlgrabstätten und 

Urnenwandkammern 

 

(1) Für die Überlassung einer Wahlgrabstätte werden für die Dauer von 30 Jahren  

      800 € je Grabstätte erhoben.  

 

(2) Für die Überlassung einer Urnenwahlgrabstätte werden für die Dauer von 30 Jahren 

350 € je Grabstätte erhoben. 

 

(3) Für die Überlassung einer pfleglosen Rasenwahlgrabstätte werden für die Dauer 

von 30 Jahren 1.600 € je Grabstätte erhoben. 

 

(4) Für die Überlassung einer pfleglosen Urnenrasenwahlgrabstätte werden für die 

Dauer von 30 Jahren 900 € je Grabstätte erhoben. 

 

(5) Für die Überlassung einer Urnenwandkammer werden für die Dauer von 30 Jahren 

280 € erhoben. 

 

(6) Für die jährliche Verlängerung der unter Absatz 1 bis Absatz 5 bezeichneten Nut-

zungsrechte sind 3,33% der jeweils gültigen Gebühren der Absätze 1 bis 5 zu zah-

len.  

  
§§  33  

 

 

§ 8 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 

Für das Ausheben und Schließen eines Grabes werden folgende Gebühren erhoben: 

 

§ 8 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 

Für das Ausheben und Schließen einer Urnengrabstätte werden 150 € Gebühren erho-

ben. 

 

§ 8 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

 

Für die Bestattung von standesamtlich nicht anmeldepflichtigen Leibesfrüchten, die un-

ter Vorlage des vorgeschriebenen Bestattungsscheines des Arztes oder der Hebamme 

dem Friedhof zugeführt werden, wird eine Gebühr von 100 € erhoben. 
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§§  44  
 

 

§ 10 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 

Für die Benutzung des Kühlraumes der Friedhofskapelle auf dem Friedhof „Am Huberg“ 

werden pro Tag 30 € Gebühren erhoben. 

 
§§  55  

 

 

(1) Die I. Änderung der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Melsungen 

tritt am Tage nach der Vollendung ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

(2) Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 

 

 

Melsungen, den xx.xx.2019 

I/3 02-03-22 

 

 

Der Magistrat 

der Stadt Melsungen 

 

 

Markus Boucsein 

Bürgermeister 

 


